
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In einem wankenden Schiff fällt um, wer stille steht, nicht wer sich bewegt. 
Ludwig Börne; 1786 – 1837, deutscher Schriftsteller 
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 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli.-Zuschlag (mtl.) 10.1.2024 

Sozialversicherungsbeiträge 29.1.2024 
  

 
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz


 

1. Steuererleichterung für Arbeitnehmer ohne feste Tätigkeitsstätte 
 
Für die Frage der Besteuerung eines Firmenwagens und des Abzugs von 
Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten ist jeweils zu prüfen, ob der Arbeitnehmer 
eine regelmäßige Arbeitsstätte (ggf. durch Zuordnung des Arbeitgebers) oder durch eine 
betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft typischerweise arbeitstäglich tätig 
werden soll, hat, oder ob keine regelmäßige Arbeitsstätte vorliegt. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) führte dazu in seinem Urteil vom 14.11.2023 Näheres aus: Im Fall 
stand einem Bauleiter ein Firmenwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Sein 
Arbeitgeber berücksichtigte bei der Besteuerung des Firmenwagens die 0,03-%-Regelung für 
die Wege zwischen Wohnung und der angenommenen ersten Tätigkeitsstätte, einer 
Niederlassung der Firma. Der Bauleiter wurde zusammen mit seiner Ehepartnerin für die Jahre 
2015 bis 2017 zur Einkommensteuererklärung veranlagt. 
 
Sie machten Werbungskosten für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie 
Verpflegungsmehraufwendungen geltend. Für 2015 erkannte das Finanzamt die 
Verpflegungsmehraufwendungen nicht an, berücksichtigte aber die Entfernungspauschale für 
215 Tage. Für 2016 und 2017 wurden die Verpflegungsmehraufwendungen anerkannt, jedoch 
wurde die Entfernungspauschale auf weniger Tage reduziert. 
 
Sowohl das Finanzgericht als auch später der Bundesfinanzhof stellten daraufhin fest, dass die 
Niederlassung des Unternehmens nicht als erste Tätigkeitsstätte des Bauleiters anzusehen war, 
da er dort nur gelegentlich tätig war und keine Zuordnung des Arbeitgebers zu dieser 
Niederlassung erfolgt ist.  
 
Diese Entscheidung führte dazu, dass die Anwendung der 0,03-%-Regelung im Fall des 
Bauleiters nicht gerechtfertigt war und seine Verpflegungsmehraufwendungen als 
Werbungskosten anerkannt wurden. 
 
 
2. Abgrenzung von Werbeausgaben und Sachzuwendungen 
 
In einer Entscheidung vom 9.8.2023 hat der Bundesfinanzhof (BFH) Stellung zur Besteuerung 
von Ausgaben für Kundenveranstaltungen genommen. Das Urteil differenziert zwischen 
allgemeinen Werbeausgaben und Sachzuwendungen, die unter die Pauschalbesteuerung fallen. 
 
Pauschalbesteuerung ermöglicht es Unternehmen, Steuern auf nicht monetäre Zuwendungen, 
wie Geschenke oder Einladungen zu Veranstaltungen, mit einem festen Steuersatz von 30 % zu 
begleichen, anstatt dass diese beim Empfänger als Einkommen versteuert werden müssen. 
 
Im konkreten Fall hatte ein Kreditinstitut seine Kunden zu einer Weinprobe und einem Golfturnier 
eingeladen. Diese Veranstaltungen dienten lediglich der Pflege der Geschäftsbeziehungen und 
beinhalteten keine direkte Produktwerbung. 
 
Die Bank hatte diese Ausgaben ursprünglich als pauschal zu besteuernde Sachzuwendungen 
behandelt. Jedoch entschied der BFH, dass solche Zuwendungen, die ausschließlich der 
Kundenpflege dienen und nicht spezifisch auf den Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen 
abzielen, nicht als Sachzuwendungen im Sinne der Pauschalbesteuerung anzusehen sind, denn 
die von der Bank gewährten Zuwendungen führen bei ihren Kunden als Zuwendungsempfängern 
nicht zu einkommensteuerbaren Einkünften (aus Kapitalvermögen). Die streitigen Zuwendungen 
seien weder ein zusätzliches Entgelt, das durch die Kapitalanlagen der Kunden veranlasst war, 
noch ein ggf. vorgezogenes Entgelt für eine geplante künftige Kapitalüberlassung. Vielmehr 



 

handelte es sich bei den Veranstaltungen um (Werbe-)Maßnahmen der Kundenpflege und -
bindung.  
 
Für den BFH liegen auch keine zu versteuernden Geschenke vor. Denn erfasst werden nur 
Geschenke, wenn und soweit der Empfänger dieser Geschenke dadurch steuerbare Einkünfte 
erzielt und das war bei den streitigen Sachzuwendungen an die Bankkunden nicht der Fall. 
 
 
3. Arbeitgeberzuschüsse zum Deutschlandticket 
 
Im Schreiben vom 7.11.2023 hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) Ergänzungen in 
Bezug auf die Steuerbefreiung von Arbeitgeberzuschüssen für Fahrten im Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) vorgestellt. 
 
Arbeitgeber, die ihren Angestellten Zuschüsse für Fahrten im ÖPNV gewähren, können dies 
steuerfrei tun. Ein prominentes Beispiel dafür ist das „Deutschland-Ticket Jobticket“. Dieser 
Steuervorteil gilt unabhängig vom Anlass der Fahrt. 
 
Bedingung für die Steuerbefreiung ist, dass die Zuschüsse „zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn“ geleistet werden. Das bedeutet, dass diese nicht Teil des regulären 
Gehalts sein dürfen, sondern eine separate, zusätzliche Leistung darstellen. 
 
In bestimmten Fällen erlaubt die Deutsche Bahn die Nutzung von IC/ICE-Verbindungen mit dem 
Deutschlandticket. Das Finanzministerium (BMF) bestätigt, dass auch in solchen Fällen die 
Nutzung als Fahrt im ÖPNV gilt und somit steuerlich begünstigt ist. 
 
 
4. Terminsache: Grundsteuererlass 
 
Vermieter können bis zum 31.3.2024 einen Antrag auf Grundsteuererlass bei der zuständigen 
Gemeinde für das Jahr 2023 stellen, wenn sie einen starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im 
Vorjahr zu verzeichnen hatten.  
 
Voraussetzung ist eine wesentliche Ertragsminderung, die der Steuerpflichtige nicht zu vertreten 
hat. Ursachen können z.B. Brand- oder Hochwasserschäden, Zahlungsunfähigkeit des Mieters 
oder Schäden durch Mietnomadentum sein.  
 
Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertragsminderung zu vertreten hat, 
z.B., weil er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige 
Renovierungsarbeiten nicht (rechtzeitig) durchgeführt wurden. 
 
Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte übliche Jahresrohmiete. Bei 
einem Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den derzeitigen 
Bestimmungen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag vollständig, wird die 
Grundsteuer in Höhe von 50 % erlassen. 
 
Bleibt die Minderung des Ertrags ein dauerhafter Zustand, sollte auch geprüft werden, ob sie im 
Rahmen einer Fortschreibung berücksichtigt werden kann, wodurch der Grundsteuerwert 
dauerhaft sinkt. 
 
 
 
 



 

5. Aktualisierte Reisekostenpauschalen ab 2024  
 
Für berufliche Auslandsreisen, die ab dem 1.1.2024 stattfinden, hat die Finanzverwaltung neue 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten festgelegt. Die 
aktualisierten Pauschalen sind in einer detaillierten Aufstellung ersichtlich, wobei Änderungen 
deutlich hervorgehoben sind. Das BMF-Schreiben enthält außerdem wichtige Erläuterungen zur 
Anwendung dieser Pauschalen, einschließlich spezieller Regelungen für eintägige 
Auslandsreisen und Anpassungen der Verpflegungspauschalen. 
 
Das komplette Schreiben finden Sie auf der Seite des Bundesfinanzministeriums unter:  Service 
– Publikationen – BMF-Schreiben – Schreiben v. 21.11.2023. 
 
 
6. Künstlersozialabgabe 
 
Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Nachdem für 2022 keine Anpassung 
erfolgte, erhöhte sich der Beitrag für 2023 auf 5 % und bleibt auch in 2024 unverändert. 
 
 
7. Minijob – Verdienstgrenze wurde an erhöhten Mindestlohn angepasst 
 
Seit 2013 betrug die monatliche Verdienstgrenze im Minijob € 450. Zum 01. Oktober 2022 stieg 
sie auf € 520 pro Monat. Diese neue, sogenannte Geringfügigkeitsgrenze ist zukünftig 
dynamisch angelegt. D.h. erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn, erhöht sich auch die 
Verdienstgrenze im Minijob.  
 
Da der gesetzliche Mindestlohn ab 01. Januar 2024 auf € 12,41 angehoben wird, steigt die 
monatliche Verdienstgrenze bim Minijob auf € 538. 
 

  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023:  November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; 
März =116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3 
2022: Dezember = 113,2 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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